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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Scan-Spray

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung:  Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der
CAD/CAM Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: Marcadent GmbH
StraRe/Postfach: Bernhard Hahn Str. 30
PLZ, Ort: 41812 Erkelenz
Deutschland
WWW: www.marcadent.de
E-Mail: info@marcadent.de
Telefon: +49 (0)2431-80 558-45
Telefax: +49 (0)2431-80 558-63

Auskunft gebender Bereich:

Telefon: +49 (0)2431 8055845, E-Mail: info@marcadent.de

1.4 Notrufnummer

Telefon: +49 (0)2431 8055845
Diese Nummer ist nur zu Bilirozeiten besetzt.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung
bersten.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzlindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F
aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Erhitzen Gber 50 °C fihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Ohne ausreichende Bellftung Bildung explosionsfahiger Gemische maglich.

Dampfe organischer Lésungsmittel kdnnen narkotisierend wirken.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Pulver (ohne gesundheitsgefahrliche Eigenschaften) mit Treibgas
Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

EG-Nr. 200-578-6 Ethanol 10-25% Flam. Lig. 2; H225.

CAS 64-17-5

EG-Nr. 200-827-9 Propan 20-50 % Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 74-98-6

EG-Nr. 203-448-7 Butan 20 -50 % Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 106-97-8

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei
Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen.
Unverzuglich Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Verschlucken wird nicht als méglicher Weg der Exposition angesehen.
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Dampfe in hoher Konzentration haben betdubende Wirkung.
Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  \WWassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Trockenldschpulver, Kohlendioxid.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hochentzindlich. Dampfe bilden mit Luft explosionsfahige Gemische, die schwerer als
Luft sind. Sie walzen sich am Boden entlang und kénnen bei Zindung Uber weite
Strecken zurlickschlagen.

Im Brandfall kénnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen.

Ferner kénnen entstehen: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.
Brandgase nicht einatmen.

zusatzliche Hinweise:  Erhitzen fUhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Gefahrdete Behalter mit Sprihwasser kithlen und nach Mdéglichkeit aus der Gefahrenzone
Ziehen.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den értlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Geeignete Schutzkleidung tragen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.
6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Volatile Stoffe verdampfen lassen. Feste Riickstande nach geltendem Recht entsorgen.
Fir Frischluft sorgen.

Zusatzliche Hinweise:  Explosionsgeschutzte Gerate und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen
Flammen oder gliihende Gegenstande spriihen.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Von Zlindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
Nur in der Originalverpackung aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht mit brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen sowie leichtentziindlichen
Feststoffen zusammen lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 2 B = Aerosole
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausrustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
64-17-5 Ethanol Deutschland: DFG Kurzzeit 1520 mg/m?; 400 ppm
Deutschland: DFG Langzeit 380 mg/m?; 200 ppm
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 1920 mg/m?; 1000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 960 mg/m?; 500 ppm
74-98-6 Propan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 7200 mg/m3; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1800 mg/m?3; 1000 ppm
106-97-8 Butan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 9600 mg/m?; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2400 mg/m?; 1000 ppm
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DNEL/DMEL: Angabe zu Ethanol:
Systemische Wirkungen:
DNEL Langzeit, Arbeiter, dermal: 343 mg/kg bw/d
DNEL Langzeit, Arbeiter, inhalativ: 950 mg/m?
DNEL Langzeit, Verbraucher, dermal: 206 mg/kg bw/d
DNEL Langzeit, Verbraucher, inhalativ: 114 mg/m?
DNEL Langzeit, Verbraucher, oral: 87 mg/kg bw/d
Lokale Wirkungen:
DNEL Kurzzeit, Arbeiter, inhalativ: 1900 mg/m?
DNEL Kurzzeit, Verbraucher, inhalativ: 950 mg/m?

PNEC: Angabe zu Ethanol:
PNEC Wasser (Sulwasser): 0,96 mg/L
PNEC Wasser (Meerwasser): 0,79 mg/L
PNEC Wasser (periodische Freisetzung): 2,75 mg/L
PNEC Sediment (SuRwasser): 3,6 mg/kg dwt
PNEC Boden: 0,63 mg/kg dwt
PNEC Klaranlage: 580 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Far gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausristung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.
Kombinationsfilter AX-P3 gemaR EN 14387 benutzen.
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz
von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

Bei Auftreten hdoherer Konzentrationen: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
verwenden.

Handschutz: Empfehlung: Schutzhandschuhe gemafl EN 374.
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille gemaR EN 166.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Kontaminierte Kleidung wechseln. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Form: Aerosol

Farbe: weifly
Geruch: alkoholartig
Geruchsschwelle: Keine Daten verfugbar
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pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammpunktbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit:

Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfuigbar

Hochentzindlich.

UEG (Untere Explosionsgrenze): 1,50 Vol-% (Treibgas)
OEG (Obere Explosionsgrenze): 9,50 Vol-% (Treibgas)
8300 hPa

Keine Daten verfuigbar

Dichte: bei 20 °C: ca. 0,62 g/mL
nicht I6slich
Keine Daten verfuigbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfuigbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich. Bildung explosionsgefahrlicher
Dampf-/Luftgemische mdglich.
Keine Daten verfugbar

Wasserldslichkeit:
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Weitere Angaben: Keine Daten verfuigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Behalter steht unter Druck.

Erhitzen fihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50 °C schitzen.
10.5 Unvertragliche Materialien

Keine bekannt.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide.

Thermische Zersetzung:  Keine Daten verﬁjgbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Toxikologische Wirkungen:

Symptome

LD50 Ratte, oral: 7060 mg/kg
LD50 Ratte, dermal: 13400 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: 30 mg/L/4h

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

Dampfe in hoher Konzentration haben betdubende Wirkung.
Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Wassergefahrdungsklasse

Angabe zu Ethanol:

Fischtoxizitat:

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 11200 mg/L/24h
NOEC SuRwasserfische: 245 mg/L/30d
Daphnientoxizitat:

EC50 Ceriodaphnia spec: 5012 mg/L/48h

EC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 9,6 mg/L/9d
Algentoxizitat:

LC50 Chlorella vulgaris: 275 mg/L/3d

NOEC SuRwasseralgen: 11,5 mg/L

Terrestrische Toxizitat:

LC50 Pflanzen (terrestrisch): 633 mg/kg Boden dw

1 = schwach wassergefahrdend
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Keine Daten verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Empfehlung: Sonderabfall. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Entsorgung gemal den behdrdlichen Vorschriften.

Verpackung

Abfallschitisselnummer: - 15 01 04 = Verpackungen aus Metall

Empfehlung: Sorgfaltig und mdglichst vollstéandig entleeren.

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1950

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID, ADN, IATA-DGR:
entfallt
IMDG: -
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14.5 Umweltgefahren

Meeresschadstoff - IMDG:
nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)
Warntafel: ADR: UN-Nummer UN 1950
RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1950
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L
EQ: EO
Verpackung - Anweisungen: P207 LP200
Verpackung - Sondervorschriften: PP87 RR6 L2
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung:
MP9
Tunnelbeschrankungscode: D
Binnenschiffstransport (ADN)
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L
EQ: EO
Ausriistung erforderlich: PP-EP-A
Luftung: VEO1 ,VE04
Seeschiffstransport (IMDG)
EmS: F-D, S-U
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Begrenzte Mengen: See SP277
Freigestellte Mengen: EO
Verpackung - Anweisungen: P207, LP200
Verpackung - Vorschriften: PP87, L2
IBC - Anweisungen: -
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: -
Tankanweisungen - Vorschriften: -
Stauung und Handhabung: SW1 SW22
Trennung: SG69
Eigenschaften und Bemerkung: -
Trenngruppe: none
Lufttransport (IATA)
Gefahrzettel: Flamm. gas
Freigestellte Menge Kodierung: EO

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G

Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Sondervorschriften: A145 A167 A802

Emergency Response Guide-Code (ERG):  10L
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14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR

IBC-Code

Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 2 B = Aerosole

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC):
99,82 Gew.-% =618,9 g/L

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Séatze unter Abschnitt 2 und 3:
H220 = Extrem entziindbares Gas.
H222 = Extrem entzindbares Aerosol.
H225 = Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H229 = Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 = Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Literatur: BG RCI:
- Merkblatt M050 'Umgang mit Gefahrstoffen’

- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

Grund der letzten Anderungen:

ADR/RID 2017, IMDG 2017
Erstausgabedatum: 16.8.2013

Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Far Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur

Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkiirzungen).

Die Angaben in die_§em Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften

im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von Marcadent

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


